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1. Ausgangslage 

1.1 Bisherige Verankerung des Themas Klima und Klimawandels im Richtplan 

In der Gesamtüberprüfung des Richtplans 2014 («Richtplan 2030») wurde das Thema Klimawandel be-

reits systematisch in den Herausforderungen im Strategieteil verankert. Das Thema Klimawandel findet 

diverse Verknüpfungspunkte im Richtplan, wie das nachfolgende Mindmap aufzeigt.  

 

 

 

Mindmap Klimawandel im bestehenden kantonalen Richtplan ‘20 

Gemäss Richtplan 2030 kann der Kanton im Bereich der Energiepolitik und den Anpassungen an die Kli-

maveränderungen Einfluss nehmen. Dies in den verschiedensten Bereichen vom Privatverkehr bis hin 

zur Energieversorgung und der Förderung der Siedlungsqualität.  
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Erwähnt werden im aktuell gültigen Richtplan beispielsweise die mit extremen Naturereignissen auftre-

tenden Gefahren und möglichen Konsequenzen für die Infrastruktursicherung. Aufgeführt werden auch 

die Folgen für den Tourismus, die insbesondere in tiefergelegenen Skigebieten negativ sind. Es werden 

aber auch Chancen im Richtplan aufgeführt, denn in einigen Gebieten ergeben sich auch neue Möglich-

keiten, zum Beispiel der Ausbau des Sommertourismus. Ausserdem werden Auswirkungen auf die Öko-

systeme festgehalten: die Artenzusammensetzung wird sich weiter verändern und weitere Arten werden 

verschwinden. Damit gehen eine Produktionsverminderung in gewissen Bereichen der Landwirtschaft 

und Einbussen der Ökosystemleistungen einher.  

1.2 Anlass für die aktuellen Anpassungen des Richtplans 

In Anbetracht der fortschreitenden Klimaerwärmung, ihren Folgen und der anhaltenden Emission von Kli-

magasen nimmt das Thema an Bedeutung zu. Da viele Auswirkungen des Klimawandels raumrelevant 

sind, gilt es auch, in der Raumentwicklung die nötigen Schritte einzuleiten. Dies wurde politisch aber 

auch fachlich gefordert: 

 

Motion Grüne (Imboden, Boss) 

Der erste Punkt der Motion (Nr. 121-2017) wurde auf Antrag des Regierungsrats als Postulat überwie-

sen. Die Regierung wurde damit beauftragt, das kantonale Dispositiv zur Anpassung den Klimawandel 

und namentlich die Notwendigkeit regionaler Anpassungsstrategien und -massnahmen zu prüfen.  

 

Motion Dumermuth 

Die Motion Dumermuth (Nr. 302-2020), eingereicht in der Wintersession 2020, fordert ein erläuterndes 

Kapitel sowie ein eigenes Massnahmenblatt zum Thema Klima im kantonalen Richtplan. Die Motion 

wurde als Richtlinienmotion im April 2021 vom Grossen Rat angenommen.  

 

Volksabstimmung vom 26.09.2021 zum Klimaschutz-Artikel 

Die bernischen Stimmberechtigten haben am 26.09.2021 dem Klimaschutz-Artikel mit 63.9% zugestimmt. 

Gemeinden und Kanton werden im Artikel 31a (neu) dazu angehalten, sich aktiv für die nachteiligen Aus-

wirkungen der Klimaveränderung einzusetzen. Die Massnahmen beinhalten Instrumente der Innovations- 

und Technologieförderung.  

 

Arbeitshilfe des ARE  

Im April 2022 hat das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) die Arbeitshilfe «Umgang mit dem Klima-

wandel im kantonalen Richtplan» publiziert. Der Bund erwartet eine umfassende Betrachtung der Thematik 

Klimawandel im kantonalen Richtplan, u.a. eine kantonale Klimastrategie mit Zielen und eventuell strategi-

schen Grundsätzen sowie konkrete Massnahmenblätter zum Klimaschutz oder zur Anpassung an den Kli-

mawandel.  

 

Masterplan Klima/Anpassungsstrategie Klimawandel 

Der Masterplan Klima und die Anpassungsstrategie Klimawandel sind Schwerpunkte der Umweltstrategie 

der Wirtschafts- Energie- und Umweltdirektion. Sie werden aufzeigen, wie und mit welchen Instrumenten 

die strategische Zielsetzung der Reduktion der Treibhausgase in den Bereichen Gebäude, Mobilität, In-

dustrie sowie Forst- und Landwirtschaft erreicht werden soll und wie die Massnahmen zur Klimaanpassung 

künftig koordiniert und komplementiert werden sollen. Momentan befindet sich sowohl der Masterplan 

Klima wie auch die Anpassungsstrategie Klimawandel in der Konzeptionsphase.  
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2. Anpassungen im kantonalen Richtplan ’22 

Die passende Form der erweiterten Verankerung des Klimawandels im Richtplan wurde überprüft. Es 

zeiget sich, dass die Analyse des ganzen Strategieteils und Ergänzung mit strategischen Zielsetzungen 

zum Klimawandel sowie die gezielte Ergänzung von konkreten Massnahmen wirksamer ist, als ein losge-

löstes Strategiekapitel und ein umfassendes Massnahmenblatt zum Thema Klimawandel, wie es die Mo-

tion Dumermuth gefordert hatte.  

2.1 Art der Umsetzung 

Präzisierungen in den Zielsetzungen wurden vor allem in den Kapiteln B, C und D vorgenommen. For-

mulierungen wurden in den folgenden in den Kapiteln angepasst: 

‒ A «Den Boden haushälterisch nutzen und die Siedlungsentwicklung konzentrieren» 

‒ B «Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen» 

‒ C «Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen» 

‒ D «Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten und gestalten» 

‒ E «Natur und Landschaft schonen und entwickeln» 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, in welchen Richtplaninhalten der Klimawandel bisher schon ein 

Thema war (x in der Spalte «bisher») und welche Inhalte neu ergänzt werden (Beschreibung in der 

Spalte «neu»).  

Richtplankapitel bisher neu 

Raumkonzept: Herausforderungen im Bereich Landschaft, Ortsbild 

und Ökologie 

x  

Raumkonzept: Hauptziele; Energieeffizienz und Erneuerbare Ener-

gien fördern 

x  

Strategien A: Siedlungsqualität unter Berücksichtigung von Ortsbild-

qualitäten, Natur und Landschaft erhalten und aufwerten 

x Neue und ergänzende Formulierung, 

neue Zielsetzung 14c und 14e 

Strategien B: Verkehr / Mobilität x Grundsätzliche Überarbeitung des The-

mas; Neue und ergänzende Formulierun-

gen, Zielsetzung u.a. B01, B06 bis B10, 

B13, B19, B21, B22 

Strategien C: Tourismus x  

Strategien C: Land- und Waldwirtschaft x  

Strategien C: Ver- und Entsorgung x Neue und ergänzende Formulierung, 

neue Zielsetzung C55 

Strategien C: Energie, Telekommunikation und Post x  

Strategien D: Ortsplanung x Neue und ergänzende Formulierung, 

neue Zielsetzung D11 und D13 

Strategien D: Siedlungsqualität und öffentlicher Raum x Neue und ergänzende Formulierung, 

neue Zielsetzung D23 
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Richtplankapitel bisher neu 

Strategien E: Landschaftsentwicklung x Neue und ergänzende Formulierung zur 

Funktion von Gewässer 

Strategien E: Erhalt und Förderung der Biodiversität, Biotop- und Ar-

tenschutz 

x Neue und ergänzende Formulierung 

Massnahme C_19 Öffentliche Wasserversorgung sichern x  

Massnahem C_08 Ortsplanung und Energieversorgung abstimmten x  

Massnahme C_20 Wasserkraft an geeigneten Gewässern nutzen x  

Massnahme C_21 Anlagen zur Windenergieproduktion fördern x  

Massnahme D_11 Klimagerechte Siedlungsstruktur fördern  Neues Massnahmenblatt 

Massnahme E_14 Waldleistungen vor dem Hintergrund der Klima-

veränderung sichern und nutzen 

 Neues Massnahmenblatt  

 

Punktuelle Ergänzungen sind bei folgenden Massnahmenblättern erfolgt: 

‒ A_08 Prioritäre Siedlungsentwicklungen Wohnen von kantonaler Bedeutung fördern 

‒ D_03 Naturgefahren in der Ortsplanung berücksichtigen 

 

An der Schnittstelle von Verkehr und Siedlung wurde der Strategieteil B vollständig überarbeitet. Es 

wurde insbesondere auch ein neues Unterkapitel zu den Themen Klima, Umwelt und Energie bei der 

Mobilität ergänzt. Gemäss der Gesamtmobilitätsstrategie 2022 (GMS) setzt der Kanton Bern auf die 4V-

Strategie: Verkehr vermeiden, verlagern, verträglich gestalten und vernetzten. Im Hinblick auf den Klima-

wandel soll die Energieeffizienz und die Umstellung auf fossilfreie alternative Antriebe der Fahrzeuge ge-

fördert werden. In den Siedlungsräumen sollen die Verkehrsinfrastrukturen verbessert und die Verkehrs-

räume klimaresilient gestaltet werden. 

 

Im Bereich der Ver- und Entsorgung im Kapitel C ist gemäss neuer Zielsetzung zu prüfen wie sich das 

Wassermanagement in den Siedlungsräumen, der Landschaft und Landwirtschaft generell verbessern 

lässt.  

 

Die beiden neuen Massnahmen D_11 «Klimagerechte Siedlungsstruktur fördern» und E_14 «Waldleis-

tungen vor dem Hintergrund der Klimaveränderung sichern und nutzen» werden nachfolgende erläutert. 

2.2 Neue Massnahme D_11 «Klimagerechte Siedlungsstruktur fördern» 

Das neue Massnahmenblatt «Klimagerechte Siedlungsstruktur fördern» hat zum Ziel, auch unter den vo-

ranschreitenden klimatischen Veränderungen die Lebensqualität für die Bevölkerung zu sichern und die 

Übersterblichkeit während sommerlichen Hitzeperioden zu senken. Es steht in Verbindung mit verschie-

denen Hauptzielen des Kantonalen Richtplans; namentlich in den Bereichen Landschaft, Naturschutz, 

Bodennutzung, Siedlungsqualität und Verkehr.  
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2.2.1 Klimaangepasste Siedlungsgestaltung 

Mit einer klimaangepassten Raumplanung kann dem Hitzeinseleffekt in Städten und dicht bebauten Ag-

glomerationen entgegengewirkt werden. Die Förderung von schattenspendenden Bäumen, grünen Frei-

räumen und offenen Wasserflächen tragen zu einem deutlich angenehmeren Mikroklima in Aussen- und 

Innenräumen bei. 

 

Unversiegelte Oberflächen (siehe nachfolgende Abbildung) tragen einerseits zur Kühlung des Klimas bei 

und können andererseits die vermehrt auftretenden Starkniederschläge besser aufnehmen. Weiter gibt 

es zahlreiche Möglichkeiten, wie Regenwasser zurückgehalten, die kühlende Wirkung der Verdunstung 

gestärkt und die Abwasserbewirtschaftung entlastet werden kann. Solche Massnahmen ermöglichen 

nicht nur eine verbesserte Anpassung an den Klimawandel, sondern können genutzt werden um die 

Ortsbild- und Siedlungsqualität zu verbessern und wertvolle ökologische Elemente zu fördern.  

 

 

   

Unversiegelte Oberflächen: links: Garden Tower Wabern, die Begrünung von Gebäuden hat vielfältigen Nutzen; Reflektionsmin-
derung, Verdunstungsabkühlung und Verschönerung des Siedlungsbildes. Mitte: Unversiegelte Flächen beim Eigerplatz; sie 
schaffen eine grössere Verdunstungsrate und das Versickern von Regenwasser. Rechts: Weiher und Grünflächen im Liebefeld-
park (Foto: Ueli Hiltpold, nau.ch) 

Frischluftkorridore stellen sicher, dass kalte Luftströme in das Siedlungsgebiet eindringen und zu einer 

Abkühlung und somit zur Steigerung des Komforts im öffentlichen Raum beitragen. Die raumplanerische 

Umsetzung dieser und ähnlicher Massnahmen liegt primär in der Verantwortung der Gemeinden und Re-

gionen. Der Erhalt und Ausbau von unversiegelten Flächen im Siedlungsgebiet und die Aufrechterhal-

tung von Frischluftkorridoren kann ein Zielkonflikt mit der Siedlungsentwicklung nach innen darstellen; 

eine frühzeitige Abstimmung ist deshalb wichtig. 

2.2.2 Klimaanalyse Kanton Bern  

Das Amt für Umwelt und Energie hat gemeinsam mit dem Amt für Geoinformation, dem Amt für Gemein-

den und Raumordnung und den Städten Bern, Biel und Thun eine Klimaanalyse für das Lokalklima für 

den gesamten Kanton Bern in Auftrag gegeben und modellieren lassen. Einerseits werden das aktuelle 

Klima und die aktuelle Belastung durch Hitze an durchschnittlichen Sommertagen berechnet und in Kar-

ten dargestellt. Zusätzlich wird ein Szenario für 2060 mit einem Temperaturanstieg von 2.6° Celsius be-

rechnet. Daraus wird eine Planhinweiskarte erarbeitet. Diese zeigt, wo erhöhter raumplanerischer Hand-

lungsbedarf zur Verminderung der akuten Hitzebelastungen besteht und wo sich wichtige Kaltluftentste-

hungsgebiete befinden.  
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Mit der Klimaanalyse und der Planhinweiskarte stellt der Kanton Bern den Regionen und Gemeinden 

eine wissenschaftliche Grundlage zur Verfügung, um die Hitzebelastung im Rahmen von Richt- und Nut-

zungsplanungen besser berücksichtigen zu können. Auch für Private ist die Klimakarte eine gute Grund-

lage, um das Mikroklima bei der Planung von Bauvorhaben zu berücksichtigen.  

2.2.3 Umsetzung des Massnahmenblattes «Klimagerechte Siedlungsstruktur fördern» 

Die Berner Städte und Agglomerationen, insbesondere auch die Siedlungsgebiete mit hoher Verdich-

tung, sollen in Zukunft eine hohe Lebensqualität aufweisen. Daher gilt es, mit raumplanerischen Instru-

menten auf steigende Temperaturen und extremere Wetterlagen zu reagieren und den Folgen entgegen-

zuwirken. Dabei gibt es Ansatzpunkte auf verschiedenen Planungsebenen.  

 

Die Auseinandersetzung mit den Themen des Klimawandels ist eine Aufgabe, die in allen Gemeinden 

gemacht werden muss – unter anderem im Rahmen der Nutzungsplanung. Dies wird auf der Vorderseite 

der Massnahme beschrieben. 

Aufgrund der Planhinweiskarte werden zusätzlich Gemeinden mit besonderem raumplanerischen Hand-

lungsbedarf im Bereich Hitzeprävention und Klimaanpassung definiert. Die Liste der Gemeinden mit be-

sonderem Handlungsbedarf umfasst aktuell 12 Gemeinden. Die Methodik zur Ermittlung dieser Gemein-

den weist zwei grundsätzliche Merkmale auf (siehe auch Anhang «Dokumentation GEO-Net»): 

 

 Mindestens 17.5 % der Siedlungsfläche in einer Gemeinde weisen in den Wohn- Misch und Kern-

zone eine sehr hohe nächtliche Überwärmung auf oder 

 Gemeinden mit sehr hoher Einwohnerdichte (>78 Einwohner pro Hektare Siedlungsfläche) 

 

Diese Gemeinden legen in einem kommunalen bzw. überkommunalen Richtplan (z.B. Richtplan Sied-

lungs- und Freiräume) Massnahmen für eine klimagerechte Siedlungsstruktur fest. 

 

Die Regionalkonferenzen und Regionen sollen den Aspekt der klimagerechten Siedlungsstruktur in den 

Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepten (RGSK) künftig stärker berücksichtigen. Eine in-

terkommunale Zusammenarbeit ist massgeblich, wenn es darum geht, wichtige Kaltluftentstehungsge-

biete und -korridore zu erhalten. Die Gemeinden können die nötigen Massnahmen dazu in ihren Nut-

zungsplanungen umsetzen und dazu beitragen, beispielsweise indem sie Waldgebiete bewahren, die 

wichtig für Entstehung von kühleren Luftmassen sind. Im Bericht nach Art. 47 Raumplanungsverordnung 

soll dargelegt werden, wie die Anpassung an den Klimawandel in der Raumplanung in der Planung be-

rücksichtigt worden ist.  

2.3 Neues Massnahmenblatt E_14 «Waldleistungen vor dem Hintergrund der Klimaverände-

rung sichern und nutzen» 

Das neue Massnahmenblatt «Waldleistungen vor dem Hintergrund der Klimaveränderung sichern und 

nutzen» hat das Ziel, sicherzustellen, dass der Wald auch unter sich stark verändernden klimatischen 

Bedingungen seine Leistungen über die Grenzen des Waldes hinaus bereitstellen kann und diese zudem 

vor dem Hintergrund des Klimawandels z.B. in Siedlungsräumen genutzt werden kann. 

s. separaten Erläuterungsbericht im Anhang. 
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Grundlagen Klimawandel 
‒ BAFU (Hrsg.) 2020: Anpassung an den Klimawandel in der Schweiz – BAFU [Anpassung an den Klimawandel (admin.ch)] 

‒ ARE (Hrsg.) 2012: Anpassung an die Klimaänderung in Schweizer Städten [Anpassung an die Klimaänderung in Schweizer 

Städten (admin.ch)] 

‒ ARE (Hrsg.) 2022: Umgang mit dem Klimawandel im kantonalen Richtplan [Umgang mit dem Klimawandel im kantonalen 

Richtplan - Arbeitshilfe und Ergänzung des Leitfadens Richtplanung] 

‒ AUE (Hrsg.) 2010: Adaptationsstrategie Klimawandel Kanton Bern – WEU [Grundlagenbericht «Adaptionsstrategie Klimawan-

del Kanton Bern»] 

‒ BAFU 2018: Hitze in Städten [Hitze in Städten (admin.ch)] 

‒ BAFU (Hrsg.) 2020: Klimawandel in der Schweiz. Indikatoren zu Ursachen, Auswirkungen, Massnahmen. Umwe lt-Zustand 

Nr. 2013: 105 S.[Klimawandel in der Schweiz (admin.ch)] 

‒ BAFU –  Klimawandel und Auswirkungen [Klimawandel und Auswirkungen (admin.ch)] 

‒ BAFU (Hrsg.) 2021: Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweizer Gewässer. Hydrologie, Gewässerökologie und Was-

serwirtschaft. Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern. Umwelt-Wissen Nr. 2101: 134 S. Hydro-CH2018-Synthesebericht (ad-

min.ch) 

‒ Starthilfe Kommunaler Klimaschutz – IRAP Institut für Raumentwicklung der OST [IRAP Institut für Raumentwicklung | OST] 

‒ GEO-Net 2022: Dokumentation Auswahl planungsrelevanter Gemeinden.  

‒ Swiss TPH - Auswirkungen von Hitze in der Schweiz und die Bedeutung von Präventionsmassnahmen [Schlussbericht Juli 

2020]  

‒ WEU 2021: Umweltstrategie der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion [Umweltstrategie (be.ch)] 

‒ WSL und HSR 2020: Welchen Beitrag leisten Mehrzweckspeicher zur Verminderung zukünftiger Wasserknappheit? Bern, 

Schweiz,68 S. [Hydro-CH2018 Projekt. Im Auftrag des Bundesamts für Umwelt (BAFU)] 

 

 

 

Gesetzliche Grundlagen für die klimagerechte Siedlungsstruktur 

‒ Raumplanungsgesetz (RPG, SR 700), insbes. Art. 1 und 3 RPG 

‒ Baugesetz (BauG, BSG 721.0), insbes. Art. 14, 54 ff., 98a BauG 

‒ Kantonales Energiegesetz (KEnG, BSG 741.1), Art. 17 KEnG 

 

 

 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/publikationen-studien/publikationen/anpassung-klimawandel-schweiz-aktionsplan-2020-2025.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/staedte-und-agglomerationen/anpassung-an-die-klimaaenderung-in-schweizer-staedten.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/staedte-und-agglomerationen/anpassung-an-die-klimaaenderung-in-schweizer-staedten.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/strategie-und-planung/umgang-mit-dem-klimawandel-im-kantonalen-richtplan.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/strategie-und-planung/umgang-mit-dem-klimawandel-im-kantonalen-richtplan.html
https://www.weu.be.ch/content/dam/weu/dokumente/aue/de/nachhaltige-entwicklung/aue-adaptationsstrategie-klima-grundlagenbericht-de.pdf
https://www.weu.be.ch/content/dam/weu/dokumente/aue/de/nachhaltige-entwicklung/aue-adaptationsstrategie-klima-grundlagenbericht-de.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/climate/publications-studies/publications/hitze-in-staedten.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/publikationen-studien/publikationen/klimaaenderung-schweiz.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/klimawandel.html
https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/klimawandel-und-auswirkungen/schweizer-hydroszenarien/synthesebericht.html
https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/klimawandel-und-auswirkungen/schweizer-hydroszenarien/synthesebericht.html
https://www.ost.ch/de/forschung-und-dienstleistungen/architektur-bau-landschaft-raum/irap-institut-fuer-raumentwicklung
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiVoc709a71AhWEiP0HHUcjBmAQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nccs.admin.ch%2Fdam%2Fnccs%2Fde%2Fdokumente%2Fwebsite%2Fsektoren%2Fgesundheit%2Fswisstph-2020-gesundheitliche-auswirkungen-von-hitze-2019-vergleich.pdf.download.pdf%2FSwissTPH_2020_Gesundheitliche%2520Auswirkungen%2520von%2520Hitze_2019_Vergleich%25202003-2015-2018_def.pdf&usg=AOvVaw0eGPOJoWJEcNQDPg_6hrtf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiVoc709a71AhWEiP0HHUcjBmAQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nccs.admin.ch%2Fdam%2Fnccs%2Fde%2Fdokumente%2Fwebsite%2Fsektoren%2Fgesundheit%2Fswisstph-2020-gesundheitliche-auswirkungen-von-hitze-2019-vergleich.pdf.download.pdf%2FSwissTPH_2020_Gesundheitliche%2520Auswirkungen%2520von%2520Hitze_2019_Vergleich%25202003-2015-2018_def.pdf&usg=AOvVaw0eGPOJoWJEcNQDPg_6hrtf
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Richtplan Kanton Bern 
Richtplananpassungen `22 

Stand: 28.08.2023 1/2 

Strategiekapitel E: Natur und Landschaft schonen  
Massnahme E_08: Landschaften erhalten und aufwerten 
 
Erläuterungen 

1. Einleitung 

Mit dem kantonalen Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK 2020, RRB 727/2020) verfügt der Kanton 

Bern über ein behördenverbindliches Instrument, welches eine kohärente Umsetzung der kantonalen 

Ziele im Bereich Landschaft gewährleistet. Das KLEK 2020 dient kantonalen Fachstellen, Gemeinden 

und anderen Behörden bei der Erfüllung ihrer landschaftsrelevanten Aufgaben als massgebende Grund-

lage und Leitlinie. 

2. Abstimmung KLEK 2020 mit kantonalem Richtplan 

Im Rahmen der Richtplananpassungen ‘20 wurden bereits erste Verweise auf das KLEK 2020 in den 

Richtplan aufgenommen. Dies genügte dem Bund jedoch nicht. Im Vorprüfungsbericht verlangte er, dass 

der Kanton die Inhalte des KLEK und des kantonalen Richtplans abstimmt und entsprechende Zielset-

zungen und Anweisungen an Kanton, Regionen und Gemeinden in den Beschlussteil des Richtplans auf-

nimmt. Zudem wird der Kanton aufgefordert, in den Erläuterungen über die Einbettung der Inhalte des 

KLEK im Richtplan zu berichten.  

 

In der vorliegenden Richtplananpassung ’22 soll die Abstimmung von KLEK und Richtplan nun weiterge-

führt werden. Dazu werden das KLEK und der Richtplan mit der Aufnahme einer Zielsetzung verknüpft. 

Zudem wird, im Hinblick auf eine Umsetzung der Grundsätze und Ziele des KLEK, das bestehende Mas-

snahmenblatt E_08 mit einem Kapitel «Umsetzung KLEK 2020» ergänzt. In diesem werden die Zielset-

zungen aus dem Strategiekapitel konkretisiert und Aufträge für Kanton, Regionen sowie Planungs-, Be-

willigungs- und Genehmigungsbehörden formuliert. 

 

Mit diesen Anpassungen wird der in der Richtplangenehmigung formulierte Auftrag des Bundes zur Ab-

stimmung des KLEK mit dem kantonalen Richtplan erfüllt. 

3. Anpassungen ‘22 

3.1 Strategiekapitel E1 

Der Richtplan enthält bereits eine Vielzahl von strategischen Festlegungen, die direkt oder indirekt im 

Sinne des KLEK 2020 wirken. Etwa 

 

‒ im Raumkonzept: Hauptziele zur haushälterischen Bodennutzung und zur Schonung und Entwicklung 

von Natur und Landschaft sowie Ziele für die fünf Entwicklungsräume; 

‒ in den strategischen Zielsetzungen: Innen- vor Aussenentwicklung sowie Erhalt und Aufwertung der 

Siedlungsqualität unter Berücksichtigung von Natur und Landschaft (Strategiekapitel A); Schonung 

und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Erhalt und Förderung der Biodiversität (Strategieka-

pitel E). 

 

Im Hinblick auf die Abstimmung von Richtplan und KLEK 2020 wird im Richtplan nun explizit auf die 

Grundsätze und Wirkungsziele des KLEK verweisen. 
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Es wird folgende neue Zielsetzung aufgenommen:  

 

E16: «Landschaftswirksam tätige Behörden setzen sich in ihrem Verantwortungsbereich für die qualitäts-

volle Landschaftsentwicklung gemäss den Grundsätzen und Wirkungszielen des KLEK 2020 ein.» 

 

Mit der Zielsetzung E16 wird das Umsetzungsziel 1 des KLEK 2020 im Richtplan verankert. Mit der Fest-

setzung im grau hinterlegten Zielsetzung wird die Behördenverbindlichkeit des KLEK 2020 noch einmal 

unterstrichen. Die allgemein gehaltene Zielsetzung E16 wird im Massnahmenblatt E_08 konkretisiert. 

 

3.2 Massnahmenblatt E_08 

Mit der Ergänzung des Massnahmenblatts E_08 werden aus der allgemeinen behördenverbindliche Ver-

pflichtung zum Einsatz für eine qualitätsvolle Landschaftsentwicklung Grundsätze für die Akteure der 

verschiedenen Planungsstufen formuliert. Die Inhalte lehnen sich an die «Leistungsziele und Massnah-

men» des KLEK 2020 an.  

 

Grundsatz 1: Der Grundsatz verpflichtet den Kanton, seine Vorbildfunktion bezüglich einer qualitätsvol-

len Landschaftsentwicklung wahrzunehmen. Die Pflicht zu Berücksichtigung des KLEK gilt für den Kan-

ton sowohl in seiner Rolle als Bauherr und Grundeigentümer als auch als Planungs- und Bewilligungsbe-

hörde. Mit dem expliziten Verweis auf die Richtplananpassungen soll sichergestellt werden, dass kom-

mende Anpassungen einzelner - direkt oder indirekt landschaftsrelevanter - Richtplaninhalte unter Be-

rücksichtigung des KLEK erfolgen. Die Abstimmung von KLEK und Richtplan wird also als Daueraufgabe 

und als laufender Prozess verstanden. So werden beispielsweise in der Richtplananpassungen ’22 die 

Anpassungen bezüglich Mobilität auf ihre Vereinbarkeit mit den KLEK-Grundsätzen geprüft und die As-

pekte «Bündelung, Einbettung und Offenhaltung» werden in den Zielsetzungen zu den Verkehrsinfra-

strukturen integriert. 

 

Grundsatz 2: Die Regionen haben mit dem KLEK eine Grundlage für die Erarbeitung oder Anpassung 

ihrer planerischen Instrumente in der Hand. Die regionale Stufe ist geeignet, um die Wirkungsziele Land-

schaft zu konkretisieren. So können und sollen beispielsweise Festlegungen in RGSKs oder regionalen 

Richtplänen einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Wirkungsziele Landschaft leisten. Mit dem 

Grundsatz 2 geht kein Überarbeitungsauftrag für die bestehenden regionalen Planungsinstrumente ein-

her. Der Grundsatz soll bei anstehenden Anpassungen zur Anwendung kommen. 

 

Grundsatz 3: Das KLEK 2020 dient als landschaftsspezifische Grundlage für Planungs-, Bewilligungs- 

und Genehmigungsbehörden. So dient das KLEK beispielsweise einer Baubewilligungsbehörde dazu, 

die bestehenden Landschaftswerte in einem bestimmten Landschaftstyp zu erkennen (Beschriebe zu 

Landschaftstypen) oder die landschaftlichen Auswirkungen abzuschätzen (Auswirkungen eines Vorha-

bens auf die Wirkungsziele Landschaft). Dabei gilt es zu beachten, dass das KLEK als Grundlage für die 

Beurteilung und die Interessabwägung dient und letztere nicht vorwegnimmt. Schliesslich bieten die Be-

schreibe der Landschaftstypen und die entsprechenden Wirkungsziele auch eine Hilfestellung bei der 

Erarbeitung von kommunalen (Landschafts-)Planungen. 
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D  Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten und gestal-
ten 

   

D1  Ortsplanungen  
   

Ausgangslage  Fast alle Gemeinden im Kanton Bern verfügen über eine Ortsplanung der zweiten Ge-

neration. Eine kostengünstige und umweltverträgliche Raumentwicklung wird immer 

wichtiger. Übergeordnete und regionale Überlegungen bezüglich der Siedlungsent-

wicklung und -begrenzung sowie die allgemeinen Planungsgrundsätze (haushälterische 

Bodennutzung, innere Verdichtung, Überbauungsqualität etc.) sind in den kommunalen 

Planungen umzusetzen.  

   

  In touristischen Gemeinden führt die Nachfrage nach Zweitwohnungen teilweise zu 

sehr hohen Boden-, Gebäude- und Mietpreisen. Dies erschwert der einheimischen 

Bevölkerung den Zugang zum Bodenmarkt und zwingt sie, ausserhalb der Touris-

musorte Wohnsitz zu nehmen und zu pendeln. 

   

  Herausforderungen 

Interdisziplinäre 

Betrachtungsweise 

anwenden 

 Eine ständige Herausforderung bildet die Abstimmung der Anliegen der Wirtschaft 

und der Umwelt im Rahmen von grundeigentümerverbindlichen Nutzungsplanun-

gen. Die interdisziplinäre Betrachtung wird immer wichtiger, um die komplexen 

Fragestellungen in einem bereits dicht bebauten Raum lösen zu können. Werden 

Umweltanliegen oder Kulturpflegeanliegen in der Planungsphase vernachlässigt, 

kann ihnen in den späteren Konkretisierungsschritten nicht mehr genügend Rech-

nung getragen werden. 

   

Finanzpolitik und 

kommunale Entwicklung 

abstimmen 

 Die Anforderungen an die Finanzpolitik der öffentlichen Hand werden immer höher. 

Deshalb ist es notwendig, die Raumplanung auch auf Gemeindeebene damit abzu-

stimmen. So muss beispielsweise die Bauzonengrösse auf die bestehende Infra-

struktur (Schulhäuser, Basiserschliessung etc.) abgestimmt werden.  

   

Wohnqualität in 

zentralen Lagen steigern 

 Die Wohnqualität ist ein wichtiger Standortfaktor für den Kanton Bern, die Regionen 

und die Gemeinden. In Revisionen oder Teilrevisionen der Nutzungsplanungen ist er-

gänzend zum quantitativen Bedarfsnachweis der qualitative Aspekt stärker zu beachten. 

Als Kriterium für die Beurteilung sind beizuziehen: Immissionen (u. a. Lärm), Aussicht, 

Besonnung, Begrünung/Siedlungsökologie, Aufenthaltsqualität, Kaltluftachsen, Versie-

gelung, Infrastruktur und Verkehrsanbindung.  

   

Verfügbarkeit der 

Bauzonen verbessern 

 Damit die Siedlungsentwicklung in der gewünschten Richtung erfolgt, müssen die 

quantitativ und qualitativ richtig ausgeschiedenen Bauzonen tatsächlich verfügbar 

sein. Schwierige Grundeigentumsverhältnisse verhindern oft eine Überbauung der 

eingezonten Flächen. Die Gemeinden haben die Aufgabe, das eingezonte Bauland 

dem Markt zuzuführen. Dies kann mit unterschiedlichen Instrumenten gefördert 

werden: Periodische Umfragen bei den Grundeigentümern, Abwälzen der Erschlies-

sungskosten auf die nutzniessenden Parzellen (auch wenn sie noch nicht bebaut 

sind), Grenzbereinigung und Baulandumlegung oder das Kaufrecht der Gemeinde 

bei Umzonungen. Dazu gehört jedoch auch die zeitgerechte Erschliessung der Par-

zellen durch die Gemeinden. 

   

Preisgünstigen 

Wohnraum fördern 

 In einigen Gemeinden und Städten des Kantons besteht ein Mangel an preisgüns-

tigem Wohnraum, oft dort, wo die Leerwohnungsziffer 1 Prozent oder weniger be-

trägt. Dies kann zu einem Verdrängungseffekt gewisser Bevölkerungsgruppen und 
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damit zu einer Segregation führen. Eine Studie des Bundesamts für Wohnungswe-

sen (BWO) hat zudem aufgezeigt, dass der Pro-Kopf-Wohnflächenverbrauch im ge-

meinnützigen Sektor – der Teil des preisgünstigen Wohnungsbaus ist – deutlich 

geringer ausfällt als bei konventioneller Miete oder im Eigentumsbereich. Damit 

unterstützt der preisgünstige Wohnungsraum auch die haushälterische Bodennut-

zung. 

  Hauptakteure in diesem Thema sind die Gemeinden und Städte. Ihnen stehen ver-

schiedene Grundlagen und Arbeitshilfen zur Verfügung (z.B. «Preisgünstiger Wohn-

raum – Ein Baukasten für Städte und Gemeinden» des BWO). In gewissen Gemein-

den wurden bereits Massnahmen zur Förderung des preisgünstigen Wohnungsbaus 

ergriffen, teilweise auch aufgrund angenommener Volksinitiativen. Das Thema ist 

problembezogen zu bearbeiten; massgeschneiderte Lösungen sind zu finden. 

   

Zunahme der 

Naturgefahren 

begegnen 

 Trotz jahrzehntelanger Anstrengungen mit millionenschweren Schutzbauten gibt es 

vor Naturgefahren keinen absoluten Schutz. Ohne planerische Schutzmassnahmen 

steigt das Schadenpotenzial in bedrohten Gebieten weiter an (mehr Menschen, 

mehr und sensiblere Sachwerte). Durch die Tendenz zu extremeren Wetterlagen 

bzw. extremeren Naturereignissen, die mit der Klimaerwärmung einhergehen, wird 

dieses Risiko möglicherweise noch zunehmen und aktualisierte Gefahreneinschät-

zungen fordern. 

   

  Zielsetzungen 

  Im Bereich der Ortsplanungen gibt es insbesondere zum Thema Sicherheit verschie-

dene kantonale Grundlagen mit verbindlichen Inhalten, die bei der Bearbeitung zu 

berücksichtigen sind. Dies betrifft den Risikokataster, die Gefahrenkarten, die Ge-

fahrenhinweiskarten, die Überflutungsgefährdungskarte, den Lärmbelastungs-, den 

Lawinenereignis-, den Altlasten- und den Verdachtsflächenhinweiskataster. 

   

  Für die ausgewogene Entwicklung von Erst- und Zweitwohnungen sind Artikel 75b 

und 197 Ziffer 9 BV, das Bundesgesetz über Zweitwohnungen (Zweitwohnungsge-

setz, ZWG) vom 20. März 2015 sowie die Zweitwohnungsverordnung (ZWV) vom 4. 

Dezember 2015 massgebend. 

   

  Für die Raumplanung sind die folgenden Zielsetzungen besonders wichtig: 

D11  Im Rahmen der Ortsplanungen ist die Abstimmung von Raumordnung, Umwelt, 

Wirtschaft, Energieversorgung, Auswirkungen der Klimaveränderung und Finanzpla-

nung vorzunehmen. Die Bestimmungen zur Bemessung des Baulandbedarfs sind 

anzuwenden. Besondere Beachtung ist der Qualität der Bauzonen, der Verfügbarkeit 

sowie der bestehenden Infrastruktur und Erschliessung zu schenken. 

   C53, C64

   

D12  Einrichtungen für die alltäglichen Erholungs- und Freizeitnutzungen sind in die be-

stehende Siedlungsstruktur zu integrieren. 

   B16, E13

   

D13  Bei der Ausscheidung von Bauzonen und bei anderen raumwirksamen Tätigkeiten 

sind die Naturgefahren (Lawinen, Wasser, Massenbewegungen) sowie weitere Risi-

ken wie die Auswirkungen der Klimaveränderung, Störfallrisiken oder mobile Risiken 

zu berücksichtigen. 

   A11 

  

D14  Die Gefahrenkarten sind mit hoher Priorität fertigzustellen. 
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D15  Der Kanton strebt eine ausgewogene Entwicklung von Erst- und Zweitwohnungen 

an. Er unterstützt die Realisierung von bewirtschafteten Betten gestützt auf regio-

nale touristische Entwicklungskonzepte und begrenzt die Zunahme von nicht be-

wirtschafteten Zweitwohnungsbetten («kalte Betten»).   

  

D16  Der Kanton strebt ein ausreichendes Angebot an preisgünstigem Wohnraum an. 

Gemeinden und Städte, die an einem Mangel an preisgünstigem Wohnraum leiden, 

zum Beispiel weil die Leerwohnungsziffer 1 Prozent oder kleiner ist, prüfen ihre 

Situation und ergreifen entsprechende Massnahmen. 

   

 

   

Ausgangslage  Die Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft führen zu neuen Qualitätsanfor-

derungen in der Nutzungsplanung in Bezug auf die wirtschaftlichen Voraussetzun-

gen, die Freizeittätigkeiten und die Standortvoraussetzungen für zeitgemässes 

Wohnen. 

   

  Der Umgang mit der bestehenden Bausubstanz (die nicht in einem Inventar ent-

halten ist) ist in Bezug auf die Qualitätsfrage heute oft unbestimmt. Eine gezielte 

Auseinandersetzung hat zuerst im öffentlichen Raum zu erfolgen. 

   

  

Die Siedlungsqualität 

verbessern 

 Es ist wichtig, die Siedlungsentwicklung qualitativ zu verbessern:  

 Der öffentliche Raum als Begegnungsraum und Treffpunkt für die Menschen 

hat im Tagesablauf verschiedenen Funktionen gerecht zu werden. Er ist Ver-

kehrsraum, Bewegungsraum, Aufenthaltsraum und Freizeitraum. Entsprechend 

ist der öffentliche Raum für die Bedürfnisse der Benutzenden zu gestalten auch 

im Hinblick auf die steigenden Temperaturen ausgelöst durch den Klimawandel. 

 Wohnquartiere müssen neuen Ansprüchen bezüglich Erschliessungsqualität, 

Aussenraumgestaltung und Wohnformen genügen.  

 Alte Industriegebiete werden frei und müssen einer neuen Nutzung zugeführt 

werden, damit dem Anspruch der haushälterischen Bodennutzung Folge geleis-

tet werden kann. Dabei ist der Wahrung und sorgsamen Umnutzung der alten 

Baustruktur entsprechende Beachtung zu schenken. 

   

Mit Gestaltungsgeboten 

die Qualität verbessern 

 Gestaltungsgebote (Ästhetik-Artikel) kombiniert mit entsprechenden Anreizsyste-

men anstelle von Verunstaltungsverboten lassen gestalterische Visionen und somit 

Qualität entstehen. Der Abbau von regulativen Bestimmungen in den Bauvorschrif-

ten zu Gunsten von Gestaltungsfreiheiten führt bei entsprechender Sicherung zu 

besserer Qualität. 

   

Die Unverwechselbarkeit 

der Räume beachten 

 Die Unverwechselbarkeit von Räumen bzw. Bauten und Anlagen entsteht durch das 

geordnete Zusammenspiel der verschiedenartigen Einzelteile, welche den Raum be-

stimmen. Räume ohne Geschichte haben oft ein wenig harmonisches Gesamtbild, 

weil sich die Verantwortlichen in den Bauten selber verwirklichen und gegenseitig 

überbieten wollen. 

   

Die Attraktivität der 

Siedlung erhalten und 

verbessern 

 Die Attraktivität in den bestehenden Siedlungen muss auch mit Massnahmen der 

Siedlungserneuerung erhalten und verbessert werden, beispielsweise mit der Ver-

dichtung oder Umnutzung von Brachen etc. Der Kanton fördert Massnahmen zu 

Gunsten der Siedlungserneuerung. Damit wird besonders angestrebt, attraktiven 

zentrumsnahen Wohnraum anzubieten. Die Siedlungserneuerung hat auf die Sied-
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lungsmuster und den Siedlungscharakter Rücksicht zu nehmen. Zudem soll die Er-

haltung und Aufwertung der bestehenden wertvollen Siedlungsstrukturen (Ortsbild, 

Bauten, Gärten, Freiräume, Wege etc.) angestrebt werden. Attraktiv gestaltete Aus-

senräume und eine gute Nutzungsdurchmischung fördern die Belebung der öffent-

lichen Räume und erhöhen damit das Sicherheitsgefühl der Benutzenden. 

   

Klimagerechte 

Siedlungsstrukturen 

fördern 

 Als Folge der Erwärmung werden insbesondere im urbanen Siedlungsraum die 

Temperaturen im Sommer weiter ansteigen. Damit verbunden sind gesundheitliche 

Risiken und eine Beeinträchtigung des Wohlbefindens ganz allgemein. Grün- und 

Freiräume, Nassflächen und Gewässer, unversiegelte Flächen und Durchlüftungs-

achsen können diesen negativen Folgen entgegenwirken. Bei der Siedlungsentwick-

lung nach innen ist diesen Aspekten vermehrt Rechnung zu tragen und die Klima-

karte als Grundlage für eine klimaangepasste Planung zu berücksichtigen . 

   

Kaltluftzirkulation 

bewahren 

 Die Klimakarte bietet die Grundlage zur Einschätzung von wichtigen Kaltluftentste-

hungsgebieten und Kaltluftkorridoren. Darauf basierend soll die Siedlungsentwick-

lung so gefördert werden, dass wichtige Kaltluftachsen primär in besonders vom 

Hitzeinseleffekt betroffenen Siedlungszentren und –gebieten erhalten werden. 

   

  

 Der Kanton sensibilisiert und berät aktiv in Bezug auf den sorgsamen Umgang mit 

den bestehenden Bauten und Anlagen, den wertvollen Ortsbildern und Baudenk-

mälern sowie für die gezielte Gestaltung des öffentlichen Aussenraums. In der Ge-

staltung seiner eigenen Bauten nimmt er eine Vorbildfunktion im Thema Baukultur 

wahr. 

  

 Der öffentliche Raum wird so gestaltet, dass alle Menschen ihn gleichwertig in all 

seinen Funktionen sicher benutzen können. 

  

 Durch die Berücksichtigung von Kaltluftentstehungsgebieten und Durchlüftungs-

achsen auf Basis der Klimakarte kann das Siedlungsklima optimiert und einer Ver-

schlechterung  des Siedlungsklimas während sommerlichen Hitzeperioden durch 

bauliche Massnahmen verhindert werden. 

   

 

 







 



 





 

 

 

 



 

  

  
     

     
  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Richtplan des Kantons Bern  Massnahme D_11  

Klimagerechte Siedlungsstruktur fördern 

Zielsetzung 

Eine klimagerechte Siedlungsstruktur soll dazu beitragen, trotz steigender Hitzebelastung eine angenehme Aufenthalts-, Ar-
beits- und Wohnqualität sicher zu stellen, Gesundheitsrisiken insbesondere in Siedlungszentren zu vermindern und die Bio-
diversität in den Siedlungen zu fördern.  

Hauptziel: A Den Boden haushälterisch nutzen und die Siedlungsentwicklung konzentrieren 

 B Verkehr und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen 

 D Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten und gestalten 

 E Natur und Landschaft schonen und entwickeln 

Beteiligte Stellen 

Kanton Bern: AGR 
 AUE 
 LANAT 
Regionen:  Regionalkonferenzen/Regionen 
Gemeinden:  Alle Gemeinden 
Dritte: Planungsbüros 

Federführung: AGR 

Realisierung 

 Kurzfristig bis 2026 

 Mittelfristig 2027 bis 2030 

 Daueraufgabe  

Stand der Koordination der Ge-
samtmassnahme  

Festsetzung 

Massnahme 

Der Kanton erarbeitet geeignete Grundlagen um eine klimagerechte Siedlungsstruktur zu fördern. Die Klimaanalyse- und die 
Planhinweiskarte zeigen auf, wo im Hinblick auf die Klimaanpassung erhöhter raumplanerischer Handlungsbedarf besteht. Die 
Regionalkonferenzen und Regionen berücksichtigen den Aspekt der klimagerechten Siedlungsstruktur in den Regionalen Ge-
samtverkehrs- und Siedlungskonzepten (RGSK). Die Gemeinden setzen die nötigen Massnahmen für eine klimagerechte 
Siedlungsstruktur in ihrer Nutzungsplanung um. Mögliche Massnahmen sind die Schaffung sowie Erhaltung von unversiegel-
ten Freiflächen, die Gewährleistung einer genügenden Durchlüftung der Siedlungsstrukturen oder die Nutzung von multifunkti-
onalen Ökosystemleistungen insbesondere der Wälder, Grünräume, Hecken und Einzelbäume im Siedlungsbereich. Mass-
nahmen für eine klimagerechte Siedlungsstruktur sind innerhalb der Region zu koordinieren und unter den Gemeinden abzu-
stimmen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Steigerung der Attraktivität von Siedlungsräumen für Wohnen, 
Arbeiten und Aufenthalt sowie für den Gesundheitsschutz.  

Vorgehen 

Regionalkonferenzen / Regionen 
- Die Regionalkonferenzen / Regionen berücksichtigen in den Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepten 

(RGSK) den Aspekt Klimaanpassung. Unter anderem können sie Freiflächen und Freiluftkorridore festlegen und  andere 
Massnahmen zur Erhöhung der Klimaresilienz definieren.  

- Als Grundlage dafür oder ergänzend dazu können sie regionale Klimakonzepte erarbeiten. 

Gemeinden 
- Aufgrund der kantonalen Klimaanalyse werden Gemeinden mit besonderem raumplanerischen Handlungsbedarf im Be-

reich klimagerechte Siedlungsstruktur definiert (siehe Rückseite). Diese Gemeinden legen in einem allenfalls bereits be-
stehenden kommunalen bzw. überkommunalen Richtplan (z.B. Richtplan Siedlungs- und Freiräume) Massnahmen für 
eine klimagerechte Siedlungsstruktur fest. 

- Diese Gemeinden tragen der klimagerechten Siedlungsstruktur in der Nutzungsplanung Rechnung, beispielsweise im 
Rahmen von anerkannten qualitätssichernden Verfahren für den Erlass von Überbauungsordnungen oder indem gestützt 
auf Artikel 14 BauG nähere Vorschriften über die Umgebungsgestaltung erlassen werden. 
Sie stellen die Auswirkungen des Klimawandels auf die Siedlungsstruktur im Bericht nach Artikel 47 RPV dar und stim-
men die entsprechenden Massnahmen bei Bedarf auf ihre benachbarten Gemeinden ab. Dabei ist auch der Abstim-
mungsrozess der Massnahmen mit den benachbarten Gemeinden im Bericht nach Artikel 47 RPV zu erläutern.  

- Die übrigen Gemeinden ergreifen entsprechende Massnahmen nach Bedarf. 

Abhängigkeiten / Zielkonflikte 

- Siedlungsentwicklung nach innen (SEin) fördern (Massnahme A_07) 
- Nachhaltige und klimaangepasste Waldbewirtschaftung (Massnahmen C_11 und E_14) 
- Ortsbilder erhalten, aufwerten und entwickeln (Massnahme D_10) 
- Sachplan Biodiversität (Massnahme E_02) 
- Gewässer erhalten und aufwerten (Massnahme E_05) 
- Förderung der nachhaltigen Entwicklung auf lokaler Ebene (Massnahme G_01) 
- Naturgefahren in der Ortsplanung berücksichtigen (Massnahme D_03) 

Grundlagen 

- Klimaanalyse und Planhinweiskarte des Kantons Bern 

- AHOP «Siedlungsentwicklung nach Innen» 

- AHOP «Ökologie in der Quartier- und Siedlungsplanung»  

- AHOP «Bericht nach Art. 47 RPV» 

- Hitze in Städten. Bundesamt für Umwelt BAFU 2018 

 



Massnahme :Rückseite (1 / 1) 

Liste der Gemeinden mit besonderem raumplanerischen Handlungsbedarf 

BFS Nr. Gemeinde 

351 Bern 

371 Biel/Bienne 

733 Brügg 

404 Burgdorf 

928 Heimberg 

581 Interlaken 

329 Langenthal 

306 Lyss 

546 Münchenbuchsee 

616 Münsingen 

942 Thun 

944 Uetendorf 

 



Richtplan des Kantons Bern Massnahme E_08

Landschaften erhalten und aufwerten

Zielsetzung

Der Kanton will besonders schöne oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften erhalten und mehr Gewicht legen auf den schonenden Umgang 
mit der ganzen Landschaft.

Massnahme

1. Die Gemeinden erarbeiten gestützt auf die kantonalen Grundsätze (s. Rückseite) im Rahmen der Ortsplanungsrevision eine Landschaftsplanung.
Dabei sind die regionalen Richtpläne Landschaft zu berücksichtigen.
2. Der Kanton erarbeitet Grundlagen zur Förderung einer kohärenten Landschaftspolitik, die auf neue Herausforderungen und zusätzliche
finanzielle Angebote des Bundes reagieren kann.

Vorgehen

1. Die Gemeinden berücksichtigen die Minimalanforderungen bei Landschaftsplanungen, wie sie in der AHOP „Anforderungen an die kommunale
Landschaftsplanung“ und der „Erläuterung für Fachleute“ dargelegt sind.
2. Das AGR setzt das aktualisierte Kantonale Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK 2020) in Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen,
den Regionen, Gemeinden und weiteren Interessierten um..

Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Grundlagen

Art. 1-3 und 17 RPG; Art. 64, Art. 64a, Art. 86 i.V.m. Art. 9a Abs. 1, insbeso. lit. b, BauG
Kantonales Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK 2020)

Hauptziele:

Hinweise zum Controlling

siehe KLEK 2020

E Natur und Landschaft schonen und entwickeln

Beteiligte Stellen

AGRKanton Bern

AK

ANF

AUE

Bundesamt für UmweltBund

Alle RegionenRegionen

Alle GemeindenGemeinden

Betroffene NachbarkantoneAndere Kantone
Federführung: AGR

Kurzfristig

Mittelfristig

Daueraufgabe

bis 2024

2025 bis 2028

Realisierung Stand der Koordination
der Gesamtmassnahme

Festsetzung



Massnahme E_08: Rückseite 

Grundsätze für die Umsetzung des KLEK 2020  
 

Landschaftsentwicklung ist eine Verbundaufgabe. Entsprechend sind alle landschaftswirksam tätigen Behörden 

verpflichtet, sich für eine qualitätsvolle Landschaftsentwicklung gemäss den Grundsätzen und Wirkungszielen des 

KLEK 2020 einzusetzen.  

 

1) Der Kanton nimmt seine Vorbildfunktion wahr und setzt die Grundsätze und Ziele des KLEK 2020 bei der 

Erarbeitung von planerischen Grundlagen (insbesondere bei Richtplananpassungen), sowie auf kantonseige-

nen Grundstücken bei der Nutzung und der Realisierung von Bauten und Anlagen um. 

 

2) Planungen und Projekte der Regionen werden unter Berücksichtigung der im KLEK formulierten Grundsätze 

und Ziele, insbesondere der landschaftstypspezifischen Wirkungsziele Landschaft erarbeitet. 

 

3) Das KLEK 2020 dient Planungs-, Bewilligungs- und Genehmigungsbehörden als massgebende Grundlage für 

die Planung und Beurteilung von landschaftsrelevanten Planungen, Bauten und Anlagen. Es ist somit Teil 

der Interessenabwägung, nimmt diese aber nicht vorweg. 

 

Grundsätze für den Umgang mit dem Thema Landschaft in der 

Ortsplanung 
 

Gestützt auf den Gesetzesauftrag muss das Thema Landschaft im Rahmen der Ortsplanung adäquat behandelt 

werden. Eine isolierte oder alleinige Entwicklung des Siedlungsgebiets, insbesondere die Erweiterung der Bauzone 

im Umfang des 15-jährigen Baulandbedarfs sowie die Ausscheidung von Weilerzonen, Ferienhauszonen oder an-

dere landschaftsrelevante Planungen, kann nicht losgelöst von der Landschafts«entwicklung» erfolgen. Je nach 

Ausgangslage muss die vorhandene Landschaftsplanung überprüft und wenn nötig aktualisiert resp. (wo noch 

nicht vorhanden) neu erarbeitet werden. 

 

1) Im Sinne einer Auslegeordnung ist ein Landschafts- und Naturinventar zu erarbeiten (gesamtes Gemeinde-

gebiet, Detaillierungsgrad räumlich differenziert) und in einem Inventar- oder Hinweisplan darzustellen. Als 

Grundlage dienen u.a. Orthofotos, Feldbegehungen und Befragungen von Lokalkennern. Die wichtigsten 

Daten von Kanton und Bund sind digital aufbereitet. Sie können kostenlos aus dem Geoportal des Kantons 

Bern bezogen werden. 

 

2) Gestützt auf den Inventar- bzw. Hinweisplan sind jene wesentlichen Inhalte in der Grundordnung (z.B. 

Schutzzonenplan) grundeigentümer- bzw. allgemeinverbindlich zu sichern (gesamtes Gemeindegebiet), wel-

che nicht bereits durch übergeordnetes Recht ausreichend geschützt sind. 

 

Nicht zwingender Bestandteil einer minimalen Ortsplanung, jedoch ein sinnvolles Instrument zur Steuerung der 

weiteren Entwicklung der Landschaft ist der behördenverbindliche Landschaftsrichtplan. Das KLEK 2020 kann als 

Grundlage dazu dienen. 



 

Richtplan des Kantons Bern  Massnahme E_14  

Waldleistungen vor dem Hintergrund der Klimaveränderung sichern und nutzen 

Zielsetzung 

Der Kanton stellt sicher, dass der Wald auch unter sich stark verändernden Bedingungen seine Leistungen über die Grenzen 
des Waldes, z.B. bei Frischluftkorridoren für Siedlungen oder beim Schutz vor Naturgefahren, erfüllen kann.  

Hauptziel:  

C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen 

D Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten und gestalten 

E Natur und Landschaft schonen und entwickeln 

  

Beteiligte Stellen 

Kanton Bern: AWN 
LANAT 
AUE 
Kantone: - 
Bund: Bundesamt für Umwelt 
Regionen: alle Regionen 
Gemeinden: alle Gemeinden 
Dritte: Berner Waldbesitzer BWB  

Federführung: AWN 

Realisierung 

 Kurzfristig bis 2026 

 Mittelfristig 2027 bis 2030 

 Daueraufgabe  

Stand der Koordination der Ge-
samtmassnahme  

Zwischenergebnis  

Massnahme 

Neben den durch das AWN eingeleiteten waldinternen Massnahmen zur Anpassung des Waldes an die Klimaveränderung 
müssen die positiven wie auch negativen Wechselwirkungen des Waldes zu anderen Landschaftsnutzungen vor dem Hinter-
grund des Klimawandels analysiert und Möglichkeiten zur Förderung der positiven Wirkungen, wie z.B. der Wasserrückhalt bei 
Starkniederschlägen, oder der Reduktion der negativen Einflüssen, wie z.B. der Eintrag von Stickstoff in das Waldökosystem, 
erarbeitet werden.  

Vorgehen 

1. Grundlagenbereitstellung 

2. Analyse der Wechselwirkungen 

3. Klärung der Zuständigkeiten 

4. Gemeinsame Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten mit den involvierten Stellen  

 

Gesamtkosten 

davon finanziert durch 
Bund  
Kanton Bern 
Regionen 
Gemeinden 
Dritte 
Andere Kantone 

100 % 
  
% 
100 % 
% 
% 
% 
% 

 100'000Fr. 
 
 Fr. 
 100'000Fr. 
 Fr. 
 Fr. 
 Fr. 
 Fr. 

Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern 
Finanzierungsart: 

 Als Teil der laufenden Rechnung 
 Als Teil der Investitionsrechnung 
 Spezialfinanzierung:  
 
Finanzierungsnachweis: 

  Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten  

Bemerkung: 

Abhängigkeiten / Zielkonflikte 

Massnahmen C_11 «Nachhaltige Waldbewirtschaftung», C_12 «Verjüngung, Wiederbewaldung und Pflege von Wäldern mit 
Schutzfunktion», D_11 «Klimagerechte Siedlungsstrukturen erhalten», D_03 «Naturgefahren in der Ortsplanung berücksichti-
gen», E_04 «Biodiversität im Wald» 

Grundlagen 

- Nachhaltigkeitsbericht 2018 

- Strategie Geschäftsfeld Wald 

- Waldvision 2100 

Hinweise zum Controlling 
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Massnahme E_14: Waldleistungen vor dem Hintergrund der Klimaveränderung si-
chern und nutzen  
Erläuterungen 

Was ist die Ausgangslage? 

Der Wald weist als Ökosystem bisher eine hohe Anpassungsfähigkeit auf. Die Entwicklung der letzten 

Jahre hat aber Praxis und Wissenschaft teilweise überrascht. Die Folgen der Trockenjahre auf einzelne 

Baumarten und die Folgen der Stürme waren wesentlich gravierender als erwartet. 

Klimabedingte Entwicklungen stellen den Wald vor grosse Herausforderungen. Diese sind zu meistern, 

damit wichtige Waldleistungen (u.a. Schutz, Holz, Wohlfahrt, Trinkwasser) auch zukünftig erfüllt werden 

können und somit auch positive Wechselwirkungen zu anderen Landschaftsnutzungen gewährleistet 

sind. Neben positiven Wechselwirkungen sind negative Einflüsse anderer Landnutzungen eine zusätzli-

che Herausforderung für das Waldökosystem und die Sicherung der Waldleistungen.  

Eine weitere Herausforderung – aber auch eine Chance – stellt die Diversität der Wälder mit vier Regio-

nen und einer sich daraus ergebenden grossen Zahl an verschiedenen Wechselwirkungen dar, welche 

ganz unterschiedlichen Veränderungen ausgesetzt sein werden. 

 

Wieso braucht es dafür ein spezielles Massnahmenblatt im kantonalen Richtplan? 

Die Klimaveränderung fordert das Waldökosystem, aber auch die anderen Landnutzungen sehen sich 

vor dem Hintergrund des Klimawandels mit Herausforderungen konfrontiert. Solche Herausforderun-

gen, wie zum Beispiel die starke Hitzebelastung in Siedlungsräumen, können teilweise durch die posi-

tive Wechselwirkung mit dem Wald (Frischluftkorridore) abgemildert werden. Diese Wechselwirkungen 

müssen benannt und in der Raumplanung berücksichtigt werden. 

Aber auch starke Belastungen von anderen Landnutzungen für den Wald, wie der Stickstoffeintrag, 

müssen durch die Erfassung und Erarbeitung von Lösungsansätzen fokussiert werden.    

  

Wie erfolgte die Umsetzung des Massnahmenblatts? 

Die Wechselwirkungen, ob positiv oder negativ, müssen in einem ersten Schritt systematisch und mit 

ihrem Bezug zu raumplanerischen Aspekten zusammengestellt werden. Darauf aufbauend können die 

Wechselwirkungen analysiert werden und die entsprechenden Zuständigkeiten ausgearbeitet werden. 

Auf dieser Basis können konkrete Lösungsmöglichkeiten mit allen betroffenen Stellen entwickelt wer-

den.  

 

Was ist das Ergebnis des Massnahmenblatts? 

Das Massnahmenblatt ermöglicht es, ein Zwischenergebnis bereitzustellen, mit welchem dann die kon-

krete Sicherung und Nutzung der Waldleistungen vor dem Hintergrund der Klimaveränderung erstellt 

werden kann.  

 

Gesetzliche Grundlagen 

WaG Art. 28a Vorkehrungen zum Klimawandel 

Der Bund und die Kantone ergreifen Massnahmen, welche den Wald darin unterstützen, seine Funktio-

nen auch unter veränderten Klimabedingungen nachhaltig erfüllen zu können. 




